
TÖB

50 Hertz Transmission GmbH 26.02.2015

Abwasserzweckverband Westliche Mulde 13.03.2015

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 30.01.2015 (Vorentwurf)

Sachsen-Anhalt

Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe 26.02.2015

Bitterfelder Fernwärme 14.01.2015 (Vorentwurf)

Bund für Natur und Umwelt (BNU) -

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 15.03.2015

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Halle) 02.03.2015

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Magdeburg) 03.03.2015

Bundesfortsbetrieb Mittelelbe -

BVVG - Bodenverwertungs- und -

verwaltungsgesellschaft mbH

DB Immobilien 27.01.2015 (Vorentwurf)

Deutsche Telekom -

Deutscher Wetterdienst 12.03.2015

EVIP 08.01.2015 (Vorentwurf)

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz 05.03.2015

Gascade Gastransport GmbH 05.03.2015

GDMcom - Verbundnetz Gas 18.03.2015

Gemeinde Muldestausee 10.03.2015

Gemeindeverwaltung Löbnitz 20.03.2015

Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen 02.03.2015

IHK Halle-Dessau 26.02.2015

Kabel Deutschland 25.03.2015

Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld 14.01.2015 (Vorentwurf)

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 19.03.2015

Sachsen-Anhalt

Landesamt für Geologie und Bergwesen 03.03.2015

Sachsen-Anhalt

Landesamt für Verbraucherschutz 02.03.2015

Sachsen-Anhalt

Landesamt für Vermessung und Geoinformation 05.03.2015

Sachsen-Anhalt

Zusammenstellung der beteiligten Träger öffentlicher Belange (TÖB)

Stellungnahme vom [Datum]

1

Roennike
Textfeld
Anlage / Nr. 049-2015



TÖB

Landesanstalt für Altlastenfreistellung des 26.02.2015

Landes Sachsen-Anhalt

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasser- 25.02.2015

wirtschaft Sachsen-Anhalt

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 12.03.2015

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 19.03.2015

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 19.03.2015

Linde AG 29.01.2015 (Vorentwurf)

LMBV - Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- 05.03.2015

verwaltungsgemeinschaft mbH

MDSE - Mitteldeutsche Sanierungs- und 27.02.2015

Entsorgungsgesellschaft

Midewa 11.03.2015

Mitnetz Gas 17.03.2015

Mitnetz Strom -

NABU Kreisverband Bitterfeld 25.01.2015 (Vorentwurf)

Polizeidirektion Dessau 02.03.2015

Regionale Planungsgemeinschaft 27.02.2015

Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen 23.03.2015

Stadt Raguhn-Jeßnitz -

Stadt Sandersdorf-Brehna 23.03.2015

Stadt Zörbig -

Stadtverwaltung Delitzsch 26.02.2015

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 23.03.2015

Unterhaltungsverband Mulde 26.02.2015
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Bund für Natur und Umwelt (BNU)

Bundesfortsbetrieb Mittelelbe

BVVG - Bodenverwertungs- und

verwaltungsgesellschaft mbH

Deutsche Telekom

Mitnetz Strom

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Stadt Zörbig

Folgende TÖB haben keine Stellungnahme abgegeben
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50 Hertz Transmission GmbH

Abwasserzweckverband Westliche Mulde

Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe

Bitterfelder Fernwärme

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Halle)

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Magdeburg)

DB Immobilien

Deutscher Wetterdienst

EVIP

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz

Gascade Gastransport GmbH

Gemeinde Muldestausee

Gemeindeverwaltung Löbnitz

Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen

IHK Halle-Dessau

Kabel Deutschland

Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Sachsen-Anhalt

Landesamt für Geologie und Bergwesen

Sachsen-Anhalt

Landesanstalt für Altlastenfreistellung des

Landes Sachsen-Anhalt

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasser-

wirtschaft Sachsen-Anhalt

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Linde AG

LMBV - Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-

verwaltungsgemeinschaft mbH

Midewa

Polizeidirektion Dessau

Regionale Planungsgemeinschaft

Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen

Stadt Sandersdorf-Brehna

Stadtverwaltung Delitzsch

Unterhaltungsverband Mulde

Folgende TÖB haben in ihrer Stellungnahme keine abwägungsrelevanten 
Anregungen gegeben und dem Entwurf zugestimmt
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Sachsen-Anhalt

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)

GDMcom - Verbundnetz Gas

Landesamt für Verbraucherschutz

Sachsen-Anhalt

Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Sachsen-Anhalt

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

MDSE - Mitteldeutsche Sanierungs- und 

Entsorgungsgesellschaft

Mitnetz Gas

NABU Kreisverband Bitterfeld

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen

Folgende TÖB haben in ihrer Stellungnahme Anregungen geäußert 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden geprüft. Die Flächen des SO1 befinden sich in 
Besitz einer Bundesanstalt. Momentan ist die Fläche verpachtet und 
wird als landwirtschaftliche Stilllegungsfläche genutzt. Allerdings 
beabsichtigt der Eigentümer nach Ablauf des Vertrages einen Verkauf 
der Flächen. Die Planungen entsprechen ausweislich der 
Stellungnahme der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im 
Aufstellungsverfahren den Interessen des Eigentümers, der keine 
Bedenken gegen das Vorhaben geltend gemacht hat, sondern die 
Flächenausweisung ausdrücklich befürwortet. Das Sondergebiet 1 soll 
nicht direkt nach Abschluss des Bebauungsplans bebaut werden, 
sondern erst nach Abschluss der Agrarmaßnahme und Ablauf des 
Pachtvertrags. Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung ist 
unabhängig vom Bebauungsplan auch weiterhin möglich. 
 
Des Weiteren sind im rechtskräftigen Flächennutzungsplan die SO1 
und SO2 als Flächen deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind, ausgewiesen (Altlastenverdachtsflächen). 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Im Ergebnis wird das Ziel der Stadt Bitterfeld-Wolfen, an einem 
geeigneten Standort Flächen für die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage vorzusehen, höher bewertet als das Interesse, die 
Flächen weiterhin als Flächen für die Landwirtschaft vorzusehen. 
Hierfür ist insbesondere maßgeblich, dass der Eigentümer, dem auch 
die Entscheidung über die Fortführung des Pachtvertrages obliegt, die 
Planung befürwortet. Zudem ist fraglich, ob eine landwirtschaftliche 
Nutzung, egal für welchen Endverbraucher, mit den Vorgaben/ Zielen 
des FNP und den Erkenntnissen aus dem Altlastenkataster vereinbar 
ist bzw. nicht eine alternative Nutzung gesucht werden sollte. Beide 
Gebiete sind als Konversionsfläche eingestuft (ehemalige militärische 
Nutzung) und somit für die Nutzung als Photovoltaikfreiflächenanlage 
geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Die Hinweise wurden berücksichtigt. In Abstimmung mit dem Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld wurde eine artenschutzrechtliche Stellungnahme 
von einem Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege 
und Umweltbildung erstellt. 
Diese ist Bestandteil des Bauantrages und lag zum Zeitpunkt der 
Auslegung des Entwurfes noch nicht vor. 
Bei Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit (Mitte Juli-Februar) ist generell 
nicht mit Beeinträchtigungen von Brutvögeln zu rechnen. Kann der 
Bauherr nicht sicherstellen, dass während der Brutzeit eine 
Bautätigkeit unterbleibt, so soll in Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde eine ökologische Baubegleitung stattfinden. 
Hinsichtlich potenzieller Vorkommen von Reptilien soll die Fläche ab 
Mitte April bei warmer Witterung begangen werden, um tatsächlich 
vorkommende Reptilien nachzuweisen. Bei positivem Befund ist 
mittels ökologischer Baubegleitung das Eintreten von 
Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu verhindern 
(Vergrämung). 
Im Rahmen der Auslegung des 2. Entwurfes ist das Gutachten 
Bestandteil des Bebauungsplanes und die Abgabe einer 
Stellungnahme dazu möglich. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
Gegenüber dem Vorentwurf wurden weitere, ergänzende 
Planunterlagen seitens GDMcom zur Verfügung gestellt. 
 
Daraus ist ersichtlich, dass die Ferngasleitung Nr. 103.02 (DN800/63) 
teilweise das Flurstück 4 (Flur 9) innerhalb des Geltungsbereiches 
tangiert. 
 
Die Eintragung wird aus Darstellungsgründen (Überlagerung, 
Erkennbarkeit) auf der Ebene des Bebauungsplanes vorgenommen. 
Damit wurde dem Hinweis entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr.049-2015 zur Abwägung           
     
3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich Ehemalige Kaserne im Ortsteil Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2, 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 

Seite | 12  
 

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
Der Hinweis zur “Bestellung eines Koordinators für Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz für die Planung und Ausführung der einzelnen 
Bauprojekte durch den Bauherren, der eventuellen Erarbeitung eines 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und die Vorankündigung 2 
Wochen vor Baubeginn an das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt 
Dessau, nach §§ 2 und 3 der Verordnung über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Baustellen vom 10.06.1998“ wurde auf Ebene 
des Bebauungsplanes berücksichtigt und unter Punkt 2.6 Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz in die Begründung eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis “auf die Regelung nach §5 und §22 des Vermessungs- 
und Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.September 2004, zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung des Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 18.Oktober 2012, 
wonach derjenige ordnungswidrig handelt, der unbefugt Grenzmarken 
einbringt, verändert oder beseitigt“, findet auf Ebene des 
Bebauungsplanes Berücksichtigung und wurde in die Begründung 
unter Punkt 2.7 Grenzmarken eingearbeitet. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Überprüfung durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ergab, dass 
die Flächen des SO1 nicht zur Futtermittelproduktion genutzt werden, 
sondern als landwirtschaftliche Stilllegungsfläche. 
Dies wurde entsprechend in die Begründung eingearbeitet. 
 
Die Definition Altlastverdächtiger Flächen wurde in die Begründung 
(Seite 8) übernommen. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass bei Erdarbeiten auf den Flächen die Entsorgung 
und der Wiedereinbau von Aushubmaterialien entsprechend der 
“Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen/ Abfällen“ (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) Nr.20 in der Fassung vom 05.11.2004 i.V. mit Teil I in der 
Fassung vom 06.11.2003), zu erfolgen hat, wurde auf Ebene des 
Bebauungsplanes berücksichtigt und unter Punkt 2.8 Altlasten/ 
Bodenschutz in die Begründung eingearbeitet. 
 
Es wurden 8 Maßnahmen zur Kompensation festgelegt mit denen es 
gelingt den Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren und 
einen leichten Überschuss zu erwirtschaften. 
Mit dem Rückbau von Wehr- und Übungsgräben, Kolonnenwegen, 
Hindernisbahnen und Fundamenten aus Beton und Stahlbeton wurden 
im Zuge der bauvorbereitenden Maßnahmen auch Entsiegelungs-
maßnahmen durchgeführt. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Der Textabschnitt unter 4.1 wurde entsprechend Vorgabe in “Das 
Plangebiet ist demzufolge nicht dem landesbedeutsamen 
Vorrangstandort für Industrie- und Gewerbefläche zu zuordnen“, 
geändert. 
 
 
 
 
In der Stellungnahme vom 15.01.2015 des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld, SB Katastrophenschutz, zur Prüfung der Kampfmittelfreiheit 
wird mitgeteilt, dass die Überprüfung durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt ergeben hat, dass ein 
Bereich der betreffenden Fläche geringfügig als 
Kampfmittelverdachtsfläche (ehem. militärisch genutztes Gebiet) 
ausgewiesen ist (Teile der Flurstücke 13/8 und 13/18 der Flur 9 
Gemarkung Wolfen). 
Die Flurstücke 13/8 und 13/18 sind allerdings nicht Bestandteil des 
Änderungsbereiches. Abgesehen davon wurde zwischenzeitlich eine 
entsprechende Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit eingeholt, die 
Hinweise wurden folglich berücksichtigt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr.049-2015 zur Abwägung           
     
3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich Ehemalige Kaserne im Ortsteil Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2, 2 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 

Seite | 20  
 

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dargestellten Grundwassermessstellen, WVV091 und WVV092, 
befinden sich laut Darstellung westlich des SO1 (Flurstück 42, Flur 
11), außerhalb des Geltungsbereiches. Die Zugänglichkeit zu den 
Anlagen wird nicht eingeschränkt, die Hinweise werden damit 
beachtet. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im östlichen Bereich des Änderungsgebietes verläuft eine außer 
Betrieb befindliche Gashochdruckleitung. 
 
Die genaue Lage ist auch unter Hinzuziehung des von der Mitnetz Gas 
vorgelegten Übersichtsplanes nicht bekannt. Weitere detailliertere 
Planunterlagen, die eine Übernahme in den B-Plan möglich machen 
würden, sind bei der Mitnetz Gas nicht existent. Auf dieser Grundlage 
ist es nicht möglich den Leitungsverlauf und einen Schutzstreifen in die 
Planzeichnung einzutragen. Zudem gibt es keine eingetragene 
Dienstbarkeit. Entsprechende Festlegungen sind mit dem 
Grundstückseigentümer zu vereinbaren. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes eine 
Bestandsaufnahme durch ein Ingenieurbüro für Garten- und 
Landschaftsplanung durchgeführt worden und kann in den Unterlagen 
nachvollzogen werden. Dementsprechend sind auch 
Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation festgelegt. Für die 
Baufeldfreimachung lag eine Genehmigung seitens der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen vor und war notwendig, um so gering wie möglich in 
den Naturhaushalt einzugreifen (Brutzeit und Verbot von 
Fällmaßnahmen ab dem 01.03. des Kalenderjahres). 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird entsprochen. Die Begründung wurde entsprechend 
geändert. 
 
Die Eintragung des Leitungsverlaufes mit den entsprechenden 
Schutzstreifen findet zur besseren Darstellung (Überlagerung, 
Erkennbarkeit) auf der Ebene des Bebauungsplanes statt. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ....... 
Nein:            ....... 
Enthaltung:  ....... 
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